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1 Aufgabenstellung 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans „Keltergrund“ in Marbach am Neckar, 

Stadtteil Rielingshausen, wurde im Mai 2019 zur Ermittlung artenschutzrechtlicher 

Belange eine Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse durch-

geführt (WERKGRUPPE GRUEN, 2019). 

Aufgrund der Ergebnisse der Übersichtsbegehung i.V.m. der Habitatpotenzialanalyse 

waren weitergehende Erfassungen ausgewählter Tierarten (Brutvogelarten, Fleder-

mäuse, Zauneidechse und Tagfalter) erforderlich.  

Zur detaillierten Abgrenzung des Untersuchungsgebiets siehe Karte 1 im Anhang. 

 

 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand des Marbacher Stadtteils 

Rielingshausen im Gewann „Keltergrund“ auf Teilflächen der Flste. Nrn. 2577 (Feldweg zur 

Triebstraße), 2589 (Kelterstraße, Straße zum Lehrhof), 2668 – 2880 (Ackerflächen), den 

Flste. Nrn. 2700 (Sulzbach), 2823 (Feldweg), 2882, 2883, 2884, 2885, 2899, 2899/3, 

2899/4, 2899/8, 2899/9, 2899/10 sowie Teilflächen des Flst. Nr. 2895 (Feldweg zur 

Richard-Wagner-Straße). 

Entgegen der Aufteilung in zwei getrennte Untersuchungsgebiete (Baugebiet, Rückhalte-

becken) bei der Übersichtsbegehung i.V.m. der Habitatpotenzialanalyse wurde für die 

faunistischen Untersuchungen ein zusammenhängendes Untersuchungsgebiet abge-

grenzt. Es umfasst ca. 5,8 ha. 

Nördlich wird das Untersuchungsgebiet begrenzt durch einen Feldweg und Streuobst-

wiesen, landwirtschaftlichen Gebäuden und Freizeitgrundstücken. Östlich liegen Grünland- 

und Ackerflächen, südöstllich Hausgärten und die Wohnbebauung entlang der „Schumann-

straße“ und der „Kelterstraße“. Südlich über dem „Sulzbach“ schließen Streuobstwiesen 

an. Westlich liegen Anbauflächen und Betriebsgebäude einer Gärtnerei sowie überwiegend 

ackerbaulich genutzte Flächen.  

Im Untersuchungsgebiet befindet sich das nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG 

B.-W. geschützte Biotop Nr. 170211181277 „Schilfröhricht bei der Kelter“, Kernraum 

des mittleren Biotopverbunds sowie Kernfläche und Kernraum des feuchten Biotop-

verbunds (LUBW 2019). 
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Abb. 1: Bebauungsplan (STADT MARBACH AM NECKAR, 2019) 
 

 

 

Abb. 2: Lage der Rückhaltebecken im südwestlichen Untersuchungsgebiet 
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Abb. 3: Grünland und Ackerflächen im nördlichen Untersuchungsgebiet 
 
 

 
Abb. 4: Gartenteich in einem der Hausgärten 
 
 

 
Abb. 5: Die Gärten werden überwiegend intensiv genutzt (Holzlager, Freizeiteinrichtungen) 
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Abb. 6: Ackerflächen und Hausgärten im nördlichen Untersuchungsgebiet 
 
 

 
Abb. 7: Schilfröhricht, bewachsener Grasweg und Brachacker am „Sulzbach“ 
 
 

 
Abb. 8: Das Straßenbegleitgrün und die im Untersuchungsgebiet vorhandenen 
 Gräben werden regelmäßig gemulcht 
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Abb. 9: Der südliche Bereich des Untersuchungsgebiets  
 
 

 
Abb. 10: Ehemalige Lagerhalle 
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Abb. 11: Der Rotmilan ist regelmäßig im Abb. 12: Grünfink am Brutplatz in einer Konifere 
 Untersuchungsgebiet zu beobachten  
 
 

  

Abb. 13: Brutplatz der Kohlmeise in einem 
 Nistkasten im Hausgarten 
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3 Methodik 

3.1 Vögel 

Die Avifauna eines zu untersuchenden Gebietes lässt sich auf verschiedene Weise 

ermitteln. Eine Übersicht hierzu geben u.a. FLADE (1994), BIBBY, BURGESS & HILL (1995), 

SÜDBECK ET AL. (2005). Bei der vorliegenden Untersuchung wurde eine vollständige, 

quantitative Erfassung sämtlicher Vogelarten (siehe u.a. BIBBY, BURGESS & HILL; 1995, 

SÜDBECK ET AL. 2005). Je nach angewandter Methode ist mit Fehlerquellen zu rechnen 

(vgl. FLADE 1994; BIBBY, BURGESS & HILL; 1995). Im Normalfall ist bei der angewandten 

Methode von einer 90%-igen Erfassung des Brutvogelartenbestandes auszugehen. Die 

Brutvogelkartierung erfolgte über eine Übersichtsbegehung und Revierkartierung im Mai 

2019 sowie fünf Begehungen zwischen Mai und Juli 2019. Die Begehungsdaten sind 

der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 
Tab. 1: Vögel Methodik 

Datum Kartiermethodik 

02.05.2019 Übersichtsbegehung und Brutvogelkartierung 

06.05.2019 Brutvogelkartierung 

26.05.2019 Brutvogelkartierung 

13.06.2019 Brutvogelkartierung 

09.07.2019 Brutvogelkartierung 

30.07.2019 Brutvogelkartierung 

 

3.2 Fledermäuse 

Mögliche Fledermausvorkommen im einzigen Gebäude im Untersuchungsgebiet wurden 

mittels einer „Schwärmkontrolle“ erfasst. Dazu wurden nach standardisierten Methoden 

(siehe VUBD 1998) im August 2019 zwei Begehungen während der Dämmerungszeit bis 

in die Dunkelheit durchgeführt, um aus dem Gebäude ausfliegende Fledermäuse 

(„Schwärmen“) zu erfassen. Dabei wurden sowohl optische als auch akustische 

Nachweise erhoben. 

Über Sichtnachweise wurden Größe, Flugzeit, Flugart, Anzahl und Habitatnutzung auf-

genommen. Verwendet wurden dabei Halogenscheinwerfer und ein hochauflösendes 

Nachtsichtgerät (ITT Night-Mariner). Die Aufnahme der Lautäußerungen erfolgte über 

den Einsatz eines Fledermausdetektors (elekon BATLOGGER M) mit anschließender 

Analyse der Rufe (10-fach gedehnt) mittels Pettersson-BatSound-Software. Die 

Begehungsdaten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Abb. 14: Erfassung von Fledermausrufen mit Detektor und EDV-gestützter anschließender Rufanalyse. 
 

Tab. 2: Fledermäuse Methodik 

Datum Kartiermethodik 

01.08.2019 Detektorbegehung, Sichtbeobachtungen 

15.08.2019 Detektorbegehung, Sichtbeobachtungen 

 

3.3 Reptilien 

Insgesamt wurden vier Begehungen zwischen Mai und August 2019 durchgeführt. 

Weiterhin wurden im Rahmen der übrigen faunistischen Erfassungen Nachweise 

aufgenommen. Die Erfassung erfolgte bei günstigen Witterungsverhältnissen. Dabei 

wurden Sichtnachweise der Reptilienarten aufgenommen. Zur weiteren Darstellung der 

Methodik siehe HENLE (1997). Zur Erfassung wurden geeignete Flächen begangen, in 

denen ein Vorkommen der Arten, v.a. der Zauneidechse aufgrund der Habitatstrukturen 

zu vermuten war. Die Begehungsdaten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 
Tab. 3: Zauneidechse Methodik 

Datum Kartiermethodik 

06.05.2019 Sichtnachweise 

13.06.2019 Sichtnachweise 

30.07.2019 Sichtnachweise 

27.08.2019 Sichtnachweise 
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3.4 Amphibien 

Die Erfassung der Amphibien erfolgte über gezielte Nachsuche in geeigneten Habitaten 

(Gartenteich Flst. Nr. 2899/8) sowie eine Begehung im Mai und zwei Begehungen im 

August 2019. Der qualitative Nachweis von Amphibien lässt sich bei den meisten Arten 

(mit Ausnahme des Alpensalamanders) über eine Überprüfung der Laichgewässer 

durchführen. Hierbei sind Nachweise je nach Art über adulte Tiere, über den Laich und 

über rufende Exemplare zu erbringen. Als potenzielle Laichhabitate kommen neben 

Stillgewässern (See, Teich, Weiher, Tümpel, künstliche Gewässerbiotope) u.a. auch 

Feucht- und Nasswiesen, wassergefüllte Wagenspuren, überschwemmte Ackerflächen 

und Fließgewässer in Frage (u.a. GÜNTHER 1996). Da, nach BLAB (in HÖLZINGER & 

SCHMID 1987), die Sommerlebensräume der eigentlich abundanzbestimmende Faktor 

sind, sollte zumindest versucht werden, diese in die Erfassung mit einzubeziehen. Die 

Erfassung erfolgte bei günstigen (feuchten) Witterungsverhältnissen. Als regionale 

Vergleichsbasis wurden Angaben von LAUFER, FRITZ & SOWIG (2007) herangezogen. 

Zusätzlich wurden potenzielle Sommer- und Winterquartiere stichprobenartig auf das 

Vorkommen von Amphibien überprüft. Hierzu zählen u.a. Laub- und Reisighaufen, 

Totholz, Gräben, überstehende Steine und Wurzeln u.ä.. Ebenso wurden die 

Verkehrswege im näheren Umfeld des Untersuchungsgebiets auf Totfunde von 

Amphibien abgesucht. Für die Bewertung der Gefährdung der jeweiligen Amphibien-

arten wurden die aktuellen Roten Listen des Landes Baden-Württemberg und der 

Bundesrepublik Deutschland (LAUFER, FRITZ & SOWIG 2007) verwendet. Die Amphibien-

nachweise werden in verschiedene geschätzte Größenklassen eingeordnet. Hierbei ist 

das Verhältnis von Nachweisen und Schätzwerten für die einzelnen Arten unter-

schiedlich. So sind Molcharten in höhere Größenklassen einzustufen als es die Sicht-

nachweise zunächst darlegen. Dies begründet sich aus der Tatsache, dass in der Regel 

nur ein kleinerer Teil der Individuen erfasst wird. Bei Braun- und Grünfröschen ent-

spricht dagegen die Zahl der Sichtungen in etwa den Bestandsgrößen. Die Begehungs-

daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Tab. 4: Begehungstermine – Amphibien 

Datum Methodik / Wetterbedingungen 

26.05.2019 Amphibienkartierung (Gartenteich) / 20 °C, sonnig, trocken 

01.08.2019 Amphibienkartierung / 15 °C, bewölkt, feucht 

19.08.2019 Amphibienkartierung / 18 °C, bewölkt, regnerisch 
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3.5 Tagfalter 

Insgesamt wurden zwischen Juli und September 2019 vier Begehungen zur Erfassung 

des Großen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris nausithous) und des Großen 

Feuerfalters (Lycaena dispar) durchgeführt. Dabei wurden auch alle weiteren vor-

kommenden Tagfalterarten erfasst. Die Begehungen erfolgten bei für den Falterflug 

günstigen Witterungsbedingungen. Die Erfassung erfolgte in erster Linie über Sicht-

nachweise. Zusätzlich wurde eine gezielte Nachsuche nach Eiern und Raupen bei wert-

gebenden Arten auf den dafür geeigneten Nahrungspflanzen durchgeführt (stumpf-

blättriger Ampfer). Zur Methodik siehe FARTMANN ET AL. 2001. Die Begehungsdaten sind 

der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Tab. 5: Falterarten Methodik 

Datum Kartiermethodik 

09.07.2019 Sichtbeobachtungen, Raupen- und Einachsuche  

30.07.2019 Sichtbeobachtungen, Raupen- und Einachsuche  

27.08.2019 Sichtbeobachtungen, Raupen- und Einachsuche 

21.09.2019 Sichtbeobachtungen, Raupen- und Einachsuche 

 

 

4 Ergebnisse 

4.1 Vögel 

4.1.1 Allgemein 

Insgesamt liegen Nachweise von 38 Vogelarten im Untersuchungsgebiet und der näheren 

Umgebung vor. Von den nachgewiesenen Arten können 12 aktuell als Brutvogelarten im 

Untersuchungsgebiet gewertet werden. 17 Arten brüten im näheren Umfeld und nutzen 

teilweise das Gebiet zur Nahrungssuche, sechs weitere Arten brüten im Umfeld ohne 

Bezug zum Untersuchungsgebiet. Drei Arten können als Durchzügler gewertet werden.  

Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet mit der ermittelten Brutvogelartenzahl, bezogen 

auf die Gesamtzahl nachgewiesener Arten, mäßig artenreich. Die Brutvorkommen sind in 

den Karten 2a und 2b im Anhang dargestellt. Mit 25,9 Brutpaaren aller Vogelarten / 10 ha 

ist das Gebiet im allgemeinen Vergleich mäßig individuenreich. Bezogen auf Gebiete mit 

ähnlicher Biotopausstattung und Nutzung zeigen sich durchschnittliche Brutpaardichten. 

Zu berücksichtigen sind hierbei jedoch, dass geeignete Habitatstrukturen für die 

Mehrzahl der festgestellten Arten bezogen auf die Fläche nur in geringem Umfang am 
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Rand des Untersuchungsgebiets vorhanden sind und das Untersuchungsgebiet 

überwiegend aus ackerbaulich genutzten Flächen besteht. Wegen der Randeffekte 

wurden jedoch auch insbesondere wertgebende Brutvogelarten im näheren Umfeld 

miterfasst und bei den Auswertungen und Darstellungen berücksichtigt. 
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Tab. 6: Arten und Brutpaarzahlen im Untersuchungsgebiet.  
Dominanzindex (D: Dominant >5% der Gesamtbrutpaare, SD: Subdominant 2-5%; I: Influent 1-2%; R: Rezedent; <1%; RL: Rote Liste, BW: Baden-
Württemberg, D: Deutschland, 1: Vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet; 3: gefährdet, P: Potenziell gefährdet, G: Gefährdung unbekannten 
Ausmaßes; V: Vorwarnliste, R: Art mit geografischer Restriktion D: Datengrundlage unzureichend; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz, § besonders 
geschützte Art, §§ Streng geschützte Art; VS-RL: Vogelschutzrichtlinie: * Art 1 

Nr. Artname (deutsch) Art 
Brut-
paare 

Brutpaare 
/10 ha 

% an 
Gesamtbrut-

paaren 

Dominanz-
index 

Rote Liste 
BW 

Rote Liste 
D 

geschützt 
nach 

BNatSchG 
VS-RL 

1. Amsel Turdus merula 2 3,5 13,3 D - - § * 
2. Bachstelze Motacilla alba 1 1,7 6,6 D - - § * 
3. Blaumeise Parus caeruleus 1 1,7 6,6 D - - § * 
4. Feldlerche Alauda arvensis 1 1,7 6,6 D 3 3 § * 
5. Goldammer Emberiza citrinella 1 1,7 6,6 D V V § * 

6. Grünfink Carduelis chloris 1 1,7 6,6 D - - § * 
7. Kohlmeise Parus major 1 1,7 6,6 D - - § * 
8. Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 1 1,7 6,6 D - - § * 
9. Stieglitz Carduelis carduelis 1 1,7 6,6 D - - § * 
10. Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 2 3,5 13,3 D - - § * 
11. Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus 2 3,5 13,3 D - - § * 
12. Zilpzalp Phylloscopus collybita 1 1,7 6,6 D - - § * 

Gesamt 15 25,8  

 

Tab. 7: Sonstige nachgewiesene Vogelarten. 
BVU/NG: Brutvogel der Umgebung und Nahrungsgast, DZ/WG: Durchzügler oder Wintergast; RL: Rote Liste, BW: Baden-Württemberg, D: Deutschland, 
1: Vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet; 3: gefährdet; P: Potenziell gefährdet, G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V: Vorwarnliste, R: Art mit 
geografischer Restriktion D: Datengrundlage unzureichend; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz, § besonders geschützte Art, §§ Streng geschützte Art; 
VS-RL: Vogelschutzrichtlinie: * Art. 1 

Nr. Artname (deutsch) Art Status 
Rote Liste 

BW 
Rote Liste D 

geschützt nach 
BNatSchG VS-RL 

1. Elster Pica pica BVU/NG - - § * 

2. Feldsperling Passer montanus BVU/NG V V § * 

3. Grünspecht Picus viridis BVU/NG - - §§ * 

4. Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BVU/NG - - § * 

5. Haussperling Passer domesticus BVU/NG V V § * 

6. Haustaube, Straßentaube Columba livia f. dom. BVU/NG - - § * 
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Tab. 7: Sonstige nachgewiesene Vogelarten. 
BVU/NG: Brutvogel der Umgebung und Nahrungsgast, DZ/WG: Durchzügler oder Wintergast; RL: Rote Liste, BW: Baden-Württemberg, D: Deutschland, 
1: Vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet; 3: gefährdet; P: Potenziell gefährdet, G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V: Vorwarnliste, R: Art mit 
geografischer Restriktion D: Datengrundlage unzureichend; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz, § besonders geschützte Art, §§ Streng geschützte Art; 
VS-RL: Vogelschutzrichtlinie: * Art. 1 

Nr. Artname (deutsch) Art Status 
Rote Liste 

BW 
Rote Liste D 

geschützt nach 
BNatSchG VS-RL 

7. Mauersegler Apus apus BVU/NG V - § * 

8. Mäusebussard Buteo buteo BVU/NG - - §§ * 

9. Mehlschwalbe Delichon urbica  BVU/NG V 3 § * 

10. Rabenkrähe Corvus corone BVU/NG - - § * 

11. Rauchschwalbe Hirundo rustica  BVU/NG 3 3 § * 

12. Ringeltaube Columba palumbus BVU/NG - - § * 

13. Rotkehlchen Erithacus rubecula BVU/NG - - § * 

14. Rotmilan Milvus milvus BVU/NG - V §§ Anh. I 

15. Star Sturnus vulgaris BVU/NG - 3 § * 

16. Türkentaube Streptopelia decaoctor BVU/NG - - § * 

17. Turmfalke Falco tinnunculus BVU/NG V - §§ * 

18. Buchfink Fringilla coelebs BVU - - § * 

19. Buntspecht Dendrocopos major BVU - - § * 

20. Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BVU V V § * 

21. Mittelspecht Dendrocopos medius BVU - - §§ Anh. I 

22. Waldkauz Strix aluco BVU - - §§ * 

23. Zaunkönig Troglodytes troglodytes BVU - - § * 

24. Dorngrasmücke Sylvia communis DZ - - § * 

25. Gartengrasmücke Sylvia borin DZ - - § * 

26. Wiedehopf Upupa epops DZ V 3 §§ * 
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Tab. 8: Anzahl der Rote Liste Arten Baden-Württemberg – Vögel.   
BV: Brutvogel, BVU: Brutvogel im Umfeld, DZ: Durchzügler, RL 0: Ausgestorben, 1: Vom Aussterben 
bedroht, 2: Stark gefährdet, 3: Gefährdet, V: Arten der Vorwarnliste 

Status RL 0 RL 1 RL 2 RL 3 V Gesamt 

B - - - 1 1 2 

BVU/NG -  - 1 6 7 

DZ - - - - 1 1 

Gesamt 0 0 0 2 8 10 

 

Tab. 9: Anzahl der Rote Liste Arten Bundesrepublik Deutschland – Vögel.   
B: Brutvogel, BVU: Brutvogel im Umfeld; RL 0: Ausgestorben, 1: Vom Aussterben bedroht, 2: Stark 
gefährdet, 3: Gefährdet, V: Arten der Vorwarnliste 

Status RL 0 RL 1 RL 2 RL 3 V Gesamt 

B - - - 1 1 2 

BVU/NG - - - 3 4 7 

DZ - - - 1 - 1 

Gesamt 0 0 0 5 5 10 

 

Im Untersuchungsgebiet selbst brüten mit der der Goldammer eine Art der landes- bzw. 

bundesweiten Roten Liste (RL V, „Vorwarnliste“) und mit der Feldlerche eine Art der 

landes- und bundesweiten Roten Liste (RL 3, „gefährdet“). Im näheren Umfeld brüten 

mit dem Haussperling, dem Feldsperling und dem Gartenrotschwanz drei weitere Arten 

der landes- und bundesweiten Roten Liste (RL V) und mit dem Star eine Art der 

bundesweiten Roten Liste (RL 3, „gefährdet“).  

Mit 12 landesweit und / oder bundesweit gefährdeten, bzw. als schonungsbedürftig 

(Vorwarnliste) eingestuften Vogelarten weisen das Untersuchungsgebiet und die 

Umgebung eine mäßig hohe Zahl gefährdeter Vogelarten auf. 

Sämtliche heimischen Vogelarten, somit auch die im Gebiet nachgewiesenen Vogel-

arten, sind nach Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt, mehrere im Umfeld 

brütende Arten sind als streng geschützt eingestuft (siehe Tab. 10). 

 

Tab. 10: Streng geschützte Arten nach Bundesnaturschutzgesetz.  
B: Brutvogel, BVU: Brutvogel im Umfeld 

Status Vogelarten 

B - 

BVU Grünspecht, Mäusebussard, Mittelspecht, Rotmilan, Turmfalke, Waldkauz 

DZ Wiedehopf 
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Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (EWG 1979) sind im Untersuchungs-

gebiet als Brutvogel nicht vertreten. Im näheren Umfeld brütet der Rotmilan als Art des 

Anhangs I. Im Untersuchungsgebiet wurde er regelmäßig nahrungssuchend festgestellt. 

Der Wiedehopf wurde als Durchzügler festgestellt. 

 

4.1.2 Wertgebende Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet und im näheren 

Umfeld, Durchzügler 

4.1.2.1 Feldlerche (Alauda arvensis)  

Die Feldlerche gilt als charakteristische Art der Felder und offenen Landschaften. Sie ist 

landesweit verbreitet und häufig. BAUER ET AL. 2016 geben 85.000 - 100.000 Brutpaare 

an bei sehr starken Brutbestandsabnahmen in den letzten 30 Jahren um mehr als 50%. 

Der Erhaltungszustand der Art ist als ungünstig einzustufen. Die Feldlerche ist 

Brutvogelart mit mehreren Paaren in den ca. 250 m nördlich vom Untersuchungsgebiet 

liegenden Ackerflächen im Gewann „Ob den Lohweingärten“. Im Untersuchungsgebiet 

wurde sie revieranzeigend nachgewiesen, eine Brut blieb vermutlich erfolglos. Der 

Nachweis ist in Karte 2a im Anhang dargestellt. 

4.1.2.2 Feldsperling (Passer montanus)  

Der Feldsperling besiedelt vorwiegend gehölzbestandene, landwirtschaftliche Nutz-

flächen sowie Kleingärten und Siedlungsbereiche. Landesweit gilt die Art mit 65.000 - 

90.000 Brutpaare als sehr häufige Art, weist aber einen deutlich rückläufigen Bestand 

auf (BAUER ET. AL. 2016). Der Erhaltungszustand der Art ist als mäßig gut (noch 

günstiger Erhaltungszustand) einzustufen. Landes- und bundesweit wird sie als Vor-

warnlistenart (Rote Liste V) eingestuft. Der Feldsperling brütet mit mindestens einem 

Brutpaar in einem Nistkasten im Streuobstbestand nördlich des Untersuchungsgebietes 

und wurde regelmäßig nahrungssuchend im Gebiet beobachtet. Der Nachweis ist in 

Karte 2a im Anhang dargestellt. 

4.1.2.3 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

Der Gartenrotschwanz besiedelt extensiv genutzte Streuobstbestände mit altem Baum-

bestand, strukturreiche Gärten und lichte Wälder. Landesweit gilt die Art mit 15.000 - 20.000 

Brutpaare als häufige Art mit sehr unterschiedlichen Bestandstrends in den einzelnen 

Landesteilen bei insgesamt anhaltend negativer Bestandsentwicklung (BAUER ET. AL. 

2016). Der Erhaltungszustand der Art ist als mäßig gut (noch günstiger Erhaltungs-

zustand) einzustufen. Der Gartenrotschwanz ist mit mehreren Brutpaaren in den um-
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liegenden Streuobstbeständen vertreten. Die Brutplätze im näheren Umfeld sind in 

Karte 2a im Anhang dargestellt. 

4.1.2.4 Goldammer (Emberiza citrinella) 

Die Goldammer gilt als charakteristische Art der Heckenlandschaften. Sie ist landesweit 

verbreitet und häufig. BAUER ET AL. 2016 geben 130.000 - 190.000 Brutpaare an. Der 

Erhaltungszustand der Art ist als noch gut (günstiger Erhaltungszustand) einzustufen. 

Landes- und bundesweit wird sie als Vorwarnlistenart (Rote Liste V) eingestuft. Die 

Goldammer ist mit einem Brutpaar im südlichen Untersuchungsgebiet und mit einem 

weiteren Brutpaar westlich im näheren Umfeld vertreten. Die Nachweise sind in Karte 

2a im Anhang dargestellt. 

4.1.2.5 Haussperling (Passer domesticus)  

Der Haussperling brütet vorwiegend an Gebäuden. Landesweit werden Bestandszahlen 

von 400.000 - 600.000 Brutpaaren angegeben (BAUER ET AL. 2016) bei rückläufigen 

Beständen. Der Erhaltungszustand der Art ist als noch gut (günstiger Erhaltungs-

zustand) einzustufen. Mindestens zwei Brutplätze des Haussperlings befinden sich im 

umliegenden Gebäudebestand, im Untersuchungsgebiet wurde er regelmäßig nahrungs-

suchend beobachtet. Die Lage der Brutplätze ist in Karte 2a im Anhang dargestellt. 

4.1.2.6 Star (Sturnus vulgaris) 

Der Star besiedelt vorrangig Waldrandbereiche, Gärten, Parks und Siedlungsflächen. In 

Baden-Württemberg ist der Star mit 300.000 - 400.000 Brutpaaren eine sehr häufige Art 

(BAUER ET AL. 2016). Der Erhaltungszustand der Art ist als gut (günstiger Erhaltungs-

zustand) einzustufen. Er wird bundesweit als gefährdet (Rote Liste 3) eingestuft. Der 

Star brütet mit mehreren Brutpaaren im Umfeld des Untersuchungsgebiet. Die 

Brutplätze im näheren Umfeld sind in Karte 2a im Anhang dargestellt. 

4.1.2.7 Wiedehopf (Upupa epops) 

Der Wiedehopf ist Bewohner von Streuobstwiesen mit angrenzenden Weinbergen, Stein-

brüchen, Sand- und Kiesgruben. Als ehemaliger Brutvogel in klimatisch begünstigten 

Landesteilen Baden-Württembergs sind die Brutbestände seit den 1970er Jahren stark 

zurückgegangen. Aktuelle Brutvorkommen befinden sich fast ausschließlich am 

südlichen Oberrhein. Mit 110 - 150 Brutpaaren ist der Wiedehopf eine seltene Art (BAUER 

ET AL. 2016). Anfang Mai hielt sich ein durchziehendes bzw. rastendes Individuum 

mindestens 3 Tage im Untersuchungsgebiet und näheren Umfeld (Streuobstbestände, 
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Weinberge) auf. In den Hausgärten im nordöstlichen Untersuchungsgebiet konnte es 

dabei auch von Anwohnern nahrungssuchend beobachtet werden. 

 

4.2 Fledermausarten 

4.2.1 Allgemein 

Geeignete Habitatstrukturen als Fortpflanzungsstätten für Fledermausarten sind im 

Untersuchungsgebiet nur mit der ehemaligen Lagerhalle vorhanden. Bei einer 

„Schwärmkontrolle“ wurden bei zwei Detektorerfassungen im August 2019 mögliche 

Vorkommen von gebäudebewohnenden Fledermausarten erfasst. Zusätzlich wurden 

die Hecken entlang der Hausgärten miterfasst, da diese eine gering ausgebildete 

Leitlinienstruktur für Fledermäuse aufweist. 

Dabei wurden drei Fledermausarten nachgewiesen. Sämtliche Fledermausarten gelten 

nach Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit Anhang IV der FFH-Richtlinie als 

streng geschützt. Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie wurden im Gebiet nicht 

nachgewiesen. Sämtliche nachgewiesenen Arten gelten als Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie.  

Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und die Zwergfledermaus (Pipistrellus 

pipistrellus) gelten landesweit als gefährdet. Landesweit als vom Aussterben bedroht ist 

die Große Bartfledermaus (Myotis brandtii). Bartfledermausarten lassen sich anhand 

der Detektorerfassung nicht auf Artniveau trennen, deshalb werden beide Arten 

aufgeführt, wobei ein Vorkommen der Kleinen Bartfledermaus deutlich wahrscheinlicher ist. 

Insgesamt konnten während der Untersuchungstermine 12 Detektornachweise erbracht 

werden. Bei den Detektornachweisen dominiert die Zwergfledermaus mit 10 Nachweisen 

(83,3 % aller Nachweise). Die Bartfledermaus sowie die Wasserfledermaus konnten 

jeweils einmal nachgewiesen werden (zwei Nachweise = 16,6 % aller Nachweise).  

Quartiere im Untersuchungsgebiet konnten keine nachgewiesen werden. 



Tierökologisches Gutachten  
zum Bebauungsplan „Keltergrund“ in Marbach am Neckar, Stadtteil Rielingshausen Seite 18 

 

 

Nachweishäufigkeit der Arten 
(Detektor) 

0

2

4

6

8

10

Kleine / Große  Bartfledermaus Wasserfledermaus Zwergfledermaus

 
Abb. 15: Nachweishäufigkeit der Arten (Detektornachweise) 
 

Tab. 11: Nachgewiesene Fledermausarten. 
RL: Rote Liste; BW: Baden-Württemberg; D: Deutschland; 1: Vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet; 
3: gefährdet; G: Gefährdung anzunehmen; V: Vorwarnliste I: Gefährdete, wandernde Art, D. Daten 
defizitär; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz §: besonders geschützte Art; §§: streng geschützte Art; 
FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Nachweis: D: Detektor, S: Sichtnachweis *Bartfledermaus- und 
Langohrarten anhand der Rufnachweise nicht zu unterscheiden.  

Nr.  Artname (deutsch)  Art RL  
BW 

RL  
D 

BNatSchG FFH 
Anhang 

Fort-
pflan-
zungs-
nach-
weis 

Nach-
weis 

1. 
Große / Kleine 
Bartfledermaus 

Myotis brandtii / 
mystacinus 1 / 3 V / V §§ IV - D* 

2. Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 - §§ IV - D / S 

3. Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 - §§ IV - D / S 

 

4.2.2 Arten im Einzelnen 

4.2.2.1 Kleine / Große Bartfledermaus (Myotis mystacinus / brandtii) 

Detektornachweise beider Arten lassen sich nicht trennen. Daher werden beide Arten 

gemeinsam behandelt. Der Erhaltungszustand der Großen Bartfledermaus ist landes-



Tierökologisches Gutachten  
zum Bebauungsplan „Keltergrund“ in Marbach am Neckar, Stadtteil Rielingshausen Seite 19 

 

weit als ungünstig bis unzureichend eingestuft, während die Kleine Bartfledermaus 

einen günstigen Erhaltungszustand aufweist (LUBW 2019). Ein Vorkommen der Kleinen 

Bartfledermaus ist aber als sehr wahrscheinlich anzusehen, da im weiteren Umfeld 

auch Sommerquartiere der Art nachgewiesen wurden. Beide Bartfledermausarten 

gelten als standorttreu, d.h. Winter- und Sommerquartiere liegen zumeist in engem 

räumlichem Verbund. Es liegt ein Detektornachweis vom 01.08.2019 vor (siehe Karte 3 

im Anhang). Dabei handelt es sich vermutlich um ein nahrungssuchendes/jagendes 

Individuum. 

4.2.2.2 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

In Baden-Württemberg ist die Wasserfledermaus nach BRAUN & DIETERLEN (2003) als 

weit verbreitete und häufigere Art einzustufen. Der Erhaltungszustand der Wasser-

fledermaus ist landesweit als günstig eingestuft (LUBW 2019). Wasserfledermäuse 

besiedeln sowohl Quartiere im Siedlungsbereich als im Wald. Als Quartierstandorte 

kommen Baumhöhlen, Nistkästen, unverfugte Brückenbauwerke, Mauern und Gebäude-

fassaden in Betracht. Die Art jagt über Wasserflächen, wobei ruhige Gewässer-

abschnitte an Seen, Teichen und langsam fließenden Flüssen bevorzugt werden. Die 

Ortungs- und Suchrufe sind kurz und stark frequenzmoduliert. Der Frequenzbereich 

reicht von 25-80 kHz mit einer Hauptfrequenz von ca. 41 kHz, bei einer Ruflänge von 

ca. 4 ms über Gewässern. Charakteristisch ist die sinusförmige Amplitudenmodulation. 

Abseits von Gewässern ist die Art bei Transferflügen anhand der Rufanalyse nur sehr 

schwer von anderen Myotisarten zu unterscheiden. Es liegt ein Detektornachweis vom 

15.08.2019 vor (siehe Karte 3 im Anhang). Dabei handelt es sich vermutlich um ein 

nahrungssuchendes/jagendes Individuum abseits der typischen Jagdhabitate. 

4.2.2.3 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus ist in Baden-Württemberg als häufigste Art einzustufen (BRAUN & 

DIETERLEN 2003). Der Erhaltungszustand der Art ist landesweit als günstig eingestuft 

(LUBW 2019). Sie gilt überwiegend als siedlungsbewohnende Art. Hier besiedelt sie 

Spaltenquartiere an Fassaden, Quartiere hinter Fassadenverkleidungen und Fenster-

läden aber auch Quartiere in Dachböden und unter Dachziegeln. Im Gegensatz zu 

anderen Fledermausarten werden auch neuere Gebäude häufiger besiedelt. Seltener 

ist die Art in Baumhöhlen und Nistkästen zu finden. Die Zwergfledermaus fliegt 

vorwiegend in offenem bzw. halboffenem Luftraum meist in einer Höhe von 2-10 m. 

Charakteristisch sind Rufsequenzen mit geringem frequenzmoduliertem und höherem 
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frequenzkonstanten Anteil, wobei die Endfrequenz bei 42-50 kHz liegt. Die Zwerg-

fledermaus ist mit 10 Detektornachweisen die am häufigsten nachgewiesene Art (siehe 

Karte 3 im Anhang). Die Detektornachweise liegen im näheren Umfeld der ehemaligen 

Lagerhalle. Hier konnte sie auch entlang der Ruderalvegetation des Parkplatzes 

insektenjagend beobachtet werden konnte. Hinweise auf eine Nutzung des Gebäudes als 

Quartier liegen nicht vor. Den im Vergleich zu besetzten Quartieren wenigen Detektor-

nachweisen nach zu urteilen handelte es sich dabei um Einzeltiere. Zu berücksichtigen 

ist auch die Lockwirkung auf jagende Fledermäuse durch die südlich der Lagerhalle an 

der „Kelterstraße“ stehenden Straßenlampe. Die Nachweise sind in Karte 3 im Anhang 

dargestellt. 
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Abb. 16: Nachweise der Zwergfledermaus 
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Abb. 17: Sonagramm Bartfledermaus 
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Abb. 18: Sonagramm Wasserfledermaus 
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Abb. 19: Sonagramm Zwergfledermaus 
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4.3 Reptilien 

4.3.1 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Zauneidechsen (Lagerta agilis) besiedeln bevorzugt wärmebegünstigte, lückiger 

bewachsene und magere Habitate, so u.a. trockene Waldränder, Bahndämme, Heide-

flächen, extensiver genutzte Kleingärten und ähnliche Lebensräume mit einem Wechsel 

aus offenen, lockerbödigen Abschnitten und dichter bewachsenen Bereichen. Bedeut-

same Strukturelemente sind dabei Totholz, trockenwarme Böschungsbereiche, Natur-

steinmauern und Steinriegel. Die Habitatnutzung der Zauneidechsen ist charakterisiert 

durch eine ausgeprägte Jahresperiodik, in deren Verlauf sie unterschiedliche (mikro-

klimatische) Ansprüche aufweisen: Überwinterung und Eiablage, Versteckmöglich-

keiten, Nahrungssuche sowie Thermoregulation. 

Insgesamt liegen sieben Nachweise der Zauneidechse aus dem Untersuchungsgebiet 

und dem näheren Umfeld vor. Im Untersuchungsgebiet selbst wurde sie nur südlich ent-

lang des „Sulzbachs“ mit drei Individuen nachgewiesen. Die Fundorte in den Streuobst-

wiesen nördlich des Untersuchungsgebiets stellen Zufallsbeobachtungen in stichproben-

haft untersuchten, geeigneten Habitatstrukturen entlang der Grenze des Untersuchungs-

gebietes dar. In sehr kleinräumig vorhandenen und isoliert liegenden geeigneten Lebens-

räumen in den überwiegend gärtnerisch gepflegten Hausgärten konnte sie nicht nach-

gewiesen werden. Auch seitens der Anwohner und Bewirtschafter der Gärten sind keine 

Vorkommen bekannt. Die Nachweise sind in Karte 4 im Anhang dargestellt. 

 
Tab. 12: Nachgewiesene Reptilienarten. BW: Baden-Württemberg; D: Deutschland; BNatSchG: 

Bundesnaturschutzgesetz; §: besonders geschützte Art; §§: streng geschützte Art; FFH: Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie; Rote Liste: 3 gefährdet. Größenklasse: S: selten (1-5 Exemplare), mh: mäßig häufig 
(6-30 Exemplare)  

Nr.  Artname (deutsch) Art RL BW RL D BNatSchG FFH 
Anhang  

Größen-
klasse 

1. Zauneidechse Lacerta agilis V V §§ Anh. IV mh 

 

Tab. 13: Reptilien - Einzelnachweise  

Nr.  Artname (deutsch)  Art Datum ♂ ♀ Juv./subadult Gesamt 

1.  Zauneidechse Lacerta agilis 13.06.2019 1 - - 1 

2.  Zauneidechse Lacerta agilis 13.06.2019 1 - - 1 

3.  Zauneidechse Lacerta agilis 13.06.2019 - 1 - 1 

4.  Zauneidechse Lacerta agilis 13.06.2019 - 1 - 1 

5.  Zauneidechse Lacerta agilis 09.07.2019 - 1 - 1 

6.  Zauneidechse Lacerta agilis 30.07.2019 1 - - 1 

7.  Zauneidechse Lacerta agilis 30.07.2019 - 1 - 1 
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Tab. 14: Übersicht über die nachgewiesenen Zauneidechsen je Beobachtungstag 

Datum Männchen 
(adult) 

Weibchen 
(adult) 

 Juvenil/ 
 subadult 

Gesamtzahl 

06.05.2019 - - - 0 

13.06.2019 2 2 - 4 

09.07.2019 - 1 - 1 

30.07.2019 1 1 - 2 

27.08.2019 - - - 0 

Summe 3 4 0 7 

 

  

Abb. 20: Zauneidechsen-Männchen Abb. 21: Zauneidechsen-Männchen 
 in einem Reißighaufen in den  am „Sulzbach“ im Schilfröhricht 
 Streuobstwiesen nördlich des 
 Untersuchungsgebietes 
 

4.4 Amphibien 

4.4.1 Allgemein 

Mit dem Gartenteich auf dem Flst. Nr. 2899/8 ist im Untersuchungsgebiet ein Sekundär-

habitat für Amphibien vorhanden. Eine Erfassung der Amphibien am 26.05.2018 

erbrachte dort die Nachweise des Bergmolchs sowie der Erdkröte. Insgesamt wurden 

im Rahmen der Erhebungen (siehe dazu auch Kap. 4.4.2.4) mit dem Bergmolch 

(Ichthyosaura alpestris), der Erdkröte (Bufo bufo), dem Grasfrosch (Rana temporaria) 

und der Wechselkröte (Bufo viridis) vier Amphibienarten nachgewiesen. Alle Arten 
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wurden nur spärlich oder mit Einzelindividuen nachgewiesen. Am „Sulzbach“ und 

dessen gewässerbegleitendem Schilfröhricht konnten keine Amphibienarten festgestellt 

werden. Im Untersuchungszeitraum war dieser allerdings auch in weiten Bereichen 

trockengefallen oder führte nur wenig Wasser. 

 
Tab. 15: Nachgewiesene Amphibienarten.  

BW: Baden-Württemberg; D: Deutschland; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; §: besonders 
geschützte Art; §§: streng geschützte Art; FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; Rote Liste: 2 stark 
gefährdet; V: Art der Vorwarnliste, D: Datengrundlage unzureichend, G: Gefährdung anzunehmen. 
Größenklasse: 1: 1-10, 2: 11-30, 3: 31-100, 4: 101-300, 5: >300 

Nr.   Artname (deutsch)  Art RL BW RL D BNatSchG FFH 
Anhang 

Größenklasse 
(Summe der 
Nachweise) 

1. Bergmolch Ichthyosaura alpestris - - § - 1 

2. Erdkröte Bufo bufo V - § - 1  

3. Grasfrosch Rana temporaria V - § - 1 

4. Wechsekröte Bufo viridis 2 3 §§ Anh. IV 1  

 

4.4.2 Arten im Einzelnen 

4.4.2.1 Bergmolch (Ichthyosaura alpestris) 

Der Bergmolch besiedelt eine Vielzahl von Lebensräumen (GÜNTHER ET AL. 1996). Der 

Bergmolch lebt überwiegend in Laub- und Mischwäldern des Hügel- und Flachlandes. 

Seine Ablaichgewässer sind Kleingewässer, Wagenspuren, Teiche und Weiher sowie 

Abgrabungsgewässer. Als Nahrung dienen v.a. Insektenlarven, Amphibienlaich sowie 

im Landhabitat auch Schnecken und Spinnen. Die Wanderung zum Laichplatz beginnt 

oft bereits ab Mitte Februar, in der Regel ist die Anwanderung jedoch in der letzten März-

dekade zu beobachten. Nach (GÜNTHER ET AL. 1996) legt der Bergmolch durchschnitt-

lich bis ca. 400 m Wanderstrecke von den Winter- und Sommerlebensräumen zum 

Laichhabitat bzw. umgekehrt zurück. Die Zerstörung oder Beeinträchtigung von Klein-

gewässern durch Zuschüttung oder Eintrag von Müll, Dünger und Umweltgiften 

gefährden die Bestände des Bergmolches. Hinzu kommt die Gefährdung während der 

Wanderungszeiten durch den Straßenverkehr. Im Untersuchungsgebiet wurde die Art 

mit zwei adulten Individuen im Gartenteich auf dem Flst. Nr. 2899/8 nachgewiesen. Der 

Nachweis ist in Karte 5 im Anhang dargestellt. 
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Abb. 22: Bergmolch (Archivbild) 

 
4.4.2.2 Erdkröte (Bufo bufo) 

Die Erdkröte ist die am weitesten verbreitete und häufigste Amphibienart in Deutsch-

land. Die überwiegend nachtaktive, landbewohnende Amphibienart ist sehr anpassungs-

fähig und kommt in den unterschiedlichsten Lebensräumen vor, wobei aber vorrangig 

Wälder besiedelt werden. Tagsüber leben die Tiere versteckt unter Laub, Steinen, 

Baumstubben und in Erdhöhlen. Sie graben sich zum Teil auch selbst ein. Die Nahrung 

besteht aus Regenwürmern, Nacktschnecken, Käfern, Spinnen, Ameisen und Asseln. 

Das breite Spektrum der Laichgewässer umfasst Weiher, Teiche, Altwässer, Steinbruch-

gewässer, Tümpel, wassergefüllte Fahrspurrinnen, bewachsene Gräben und selbst 

Betonbecken. Die Ablaichtiefen liegen in der Regel zwischen 15 und 35 cm unter der 

Wasseroberfläche. Die Wanderung der Erdkröte zu den Laichgewässern beginnt in der 

Regel, in Abhängigkeit von der Witterung und der Höhenlage, in den letzten beiden 

Märzdekaden. Als positiver Auslöser für das Wanderverhalten sind milde Temperaturen 

und hohe Luftfeuchtigkeit zu nennen (GÜNTHER ET AL., 1996; NÖLLERT & NÖLLERT, 1992). 

Nach BLAB (1991) legt die Erdkröte bis ca. 2.000 m Wanderstrecke von den Land-

lebensräumen zum Laichhabitat bzw. umgekehrt zurück. Die Erdkröte gilt dabei als 

ausgesprochen laichplatztreu. Während die Weibchen unmittelbar nach der Eiablage zu 

den Sommerquartieren wandern, verbleiben die Männchen noch einige Tage im Laich-

gewässer. Die Rückwanderung der Alttiere zum Sommerquartier erfolgt von April bis 

Juni. Die Dauer von der Eiablage bis zur Metamorphose liegt bei der Erdkröte zwischen 

zwei und vier Monaten. Die Metamorphose der Jungkröten ist in der Regel Ende Juni 

bis Mitte Juli abgeschlossen. Die Erdkröte weist in Baden-Württemberg eine 
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flächendeckende Verbreitung auf (LAUFER, FRITZ & SOWIG 2007). Die Erdkröte konnte 

mit mindestens drei Individuen im Gartenteich auf dem Flst. Nr. 2899/8 nachgewiesen 

werden. Ein weiterer Fundort liegt auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Lagerhalle. 

Die Nachweise sind in Karte 5 im Anhang dargestellt. 

 
Abb. 23: Erdkröte im Untersuchungsgebiet 

 
4.4.2.3 Grasfrosch (Rana temporaria) 

Mit durchschnittlich 7 - 9 cm Kopf-Rumpf-Länge ist der Grasfrosch die größte ein-

heimische Braunfroschart (GÜNTHER ET AL. 1996). Die Art stellt als tag- und nachtaktiver 

Landbewohner keine besonderen Ansprüche an den Lebensraum. Feuchtkühle und 

schattige Biotope werden allerdings trockenwarmen Standorten vorgezogen. Als 

Nahrung dienen Schnecken, Spinnen, Käfer, Mücken, Asseln und Würmer. Grasfrösche 

überwintern sowohl am Grund von Gewässern (überwiegender Teil der Alttiere) als auch 

in frostsicheren Erdlöchern. Die Wanderung des Grasfrosches zu seinen Laichhabitaten 

kann in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen bereits ab Februar erfolgen. Die 

Hauptwanderphase liegt jedoch im März. Nach BLAB (1991) legt der Grasfrosch durch-

schnittlich bis ca. 800 m Wanderstrecke von den Winter- und Sommerlebensräumen 

zum Laichhabitat bzw. umgekehrt zurück. Zum Laichen werden mit Vorliebe mittelgroße, 

pflanzenreiche Weiher und Teiche aufgesucht. Weiterhin findet man den Grasfrosch in 

Gräben, Tümpeln, Lachen und Sümpfen. Die Laichgewässer können unterschiedlich 
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stark beschattet sein, aber auch völlig in der Sonne liegen. Die Größe des Gewässers 

spielt offensichtlich keine Rolle, allerdings werden verkrautete Flachwasserzonen zum 

Ablaichen deutlich bevorzugt. Grasfrösche zeigen eine mehr oder weniger feste 

Laichplatzbindung und kehren zu diesen Plätzen immer wieder zurück, auch wenn dort 

schon längst kein Wasser mehr vorhanden ist. Als Landhabitate werden Wiesen aller 

Art, Viehweiden, Laub- und Mischwälder bevorzugt. Im Ackerland und urbanen Bereich 

kommt der Grasfrosch weit seltener vor als die Erdkröte. Der Grasfrosch weist in 

Baden-Württemberg eine nahezu flächendeckende Verbreitung auf (LAUFER, FRITZ & 

SOWIG 2007). Neben Teichen und Tümpeln werden auch Gräben angenommen, sofern 

sie einen ausreichenden Wasserstand aufweisen. Der Grasfrosch wurde mit einem 

Individuum rufend im Gartenteich auf dem Flst. Nr. 2899/8 nachgewiesen. Der Nachweis ist 

in Karte 5 im Anhang dargestellt. 

 
Abb. 24: Juveniler Grasfrosch (Archivbild) 

 
4.4.2.4 Wechselkröte (Bufo viridis) 

Die Wechselkröte besitzt eine Kopf-Rumpf-Länge von 4 bis 9 cm. Sie ist Bewohner 

halboffener, steppenartiger Landschaften, aufgelassener Kiesgruben und Abbauflächen, 

sandigen Ackerflächen, Truppenübungsplätzen und Weinbergen. Vegetationsarme 

Stillgewässer mit flachen Ufern sind typische Laichgewässer, aber auch Garten- und 

Parkteiche, Regenrückhaltebecken und Steinbruchteiche werden gerne genutzt. Sie ist 
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eine typische Pionierart, die Gewässer spontan besiedelt. Die Weibchen legen hier 

meist einmal im Jahr ihre Laichschnüre ab. Die Nahrung besteht aus Regenwürmern, 

Ameisen, Laufkäfer und weiteren bodenbewohnenden Insekten. Die Vorkommen in 

Baden-Württemberg bilden die westlichsten des bis in die Mongolei reichenden Ver-

breitungsgebietes und liegen in der nördlichen Oberrheinebene, dem Kraichgau, den 

Weinbaugebieten am unteren Neckar sowie den Oberen Gäuen. LAUFER ET AL. (1996) 

geben insbesondere für das Neckartal eine hohe Gefährdung durch die Bebauung der 

Talaue an. Weitere Gefährdungsursachen sind die Rekultivierung von Abbaugebieten und 

der damit oft einhergehenden Wiederbewaldung, Veränderung von Uferstrukturen und 

Grundwasserabsenkung. Sie meidet Laichgewässer mit Fischbesatz. 

Die Wechselkröte kann kilometerlange Wanderungen von und zu den Laichgewässern 

unternehmen, auch zur Nahrungssuche legt sie weite Strecken zurück. Überwinterungs-

plätze liegen nicht selten in Ackerflächen, vorausgesetzt es ist leicht grabbares Material 

vorhanden. 

Im Untersuchungsgebiet wurde im Rahmen der Fledermauserfassungen überraschend 

am 01.08.2019 ein adultes Individuum der Wechselkröte auf dem Parkplatz vor der 

ehemaligen Lagerhalle gefunden, die sich in Richtung Ackerfläche bewegte. Für den 

Untersuchungsraum Winnenden/Backnang/Marbach sind Wechselkrötenvorkommen 

bekannt, auch Beobachtungen innerhalb Siedlungen sind hier keine Ausnahmen. Auf 

Grund vorgenannter Verhaltensweisen musste davon ausgegangen werden, dass 

Wechselkröten Ackerflächen im Untersuchungsgebiet und näheren Umfeld zur Über-

winterung nutzen; bekannte und geeignete Laichgewässer befinden sich nicht im 

näheren Umfeld. Zwei nächtliche Begehungen zur Erfassung von Wechselkröten, bei 

denen geeignete Habitatstrukturen wie Ackerflächen, Gräben und Straßenränder 

abgesucht wurden, ergaben jedoch keine weiteren Nachweise. Der Nachweis ist in 

Kartee 5 im Anhang dargestellt. 
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Abb. 25: Adulte Wechselkröte im Untersuchungsgebiet 

 

4.5 Tagfalter 

Nachweise des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris nausithous) aus 

dem Untersuchungsgebiet liegen nicht vor. Der Große Wiesenknopf (Sanguisorba 

officinalis) als Futterpflanze der Art ist im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.  

Es liegen keine Nachweise des Großen Feuerfalters aus dem Untersuchungsgebiet vor. 

Geeignete Futterpflanzen (hier Rumex obtusifolius) sind nur in geringer Dichte und an 

wenigen Stellen im Untersuchungsgebiet vorhanden. Ursachen sind hierbei auch die 

ungünstigen Mahdzeitpunkte der Grünlandbereiche. 

Bei den Tagfaltererfassungen konnten, neben allgemein häufigen Arten, mit dem 

Kleinen Feuerfalter, dem Kleinen Perlumuttfalter sowie dem Weißklee-Gelbling drei 

Arten der landesweiten Roten Liste (RL-V, „Vorwarnliste“) festgestellt werden. Die 

Schwerpunkte der Tagfaltervorkommen liegen im südlichen Bereich des Unter-

suchungsgebiets in einer Ackerbrache sowie in der Ruderalfläche im nordwestlichen 

Untersuchungsgebiet gegenüber der Gärtnerei. 
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Abb. 26: Ackerbrache mit Blühpflanzen am „Sulzbach“ 

Tab. 16: Nachgewiesene Falterarten 
BW: Baden-Württemberg; D: Deutschland; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; §: besonders  
geschützte Art; §§: streng geschützte Art; FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; V: Art der Vorwarnliste, 
3: gefährdete Art 

Nr. Artname (deutsch) Art RL BW RL D 
geschützt nach 

BNatSchG 
FFH-

Anhang 

 1. Admiral Vanessa atalanta - -  - - 

 2. Braunkolbiger 
Braundickkopffalter 

Thymelicus Sylvestris - -  § - 

 3. Distelfalter Cynthia cardui - - - - 

 4. Faulbaumbläuling Celastrina argiolus - -  § - 

 5. Großer Kohlweißling Pieris brassicae - - - - - 

 6. Großes Ochsenauge Maniola jurtina - - - - 

 7. Hauhechelbläuling Polyommatus icarus  - - § - 

 8. Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas V - § - 

 9. Kleiner Fuchs Aglais urticae - - - - 

 10. Kleiner Kohlweißling Pieris rapae - - - - 

 11. Kleiner Perlmuttfalter Issoria lathonia V -  § - 

 12. Kleines Wiesenvögelchen Coenonympha pamphilus  - - § - 

 13. Schachbrett Melanargia galathea - -  - - 

 14. Schwalbenschwanz Papilio machaon - -  § - 

 15. Tagpfauenauge Inachis io - - - - 

 16. Weißklee-Gelbling Colias hyale V -  § - 
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Abb. 27: Kleiner Feuerfalter (Archivbild) Abb. 28: Hauhechelbläuling  
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